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und Klimaschutz 

Potsdam, 12. Mai 2020 

 

Anhörung zum Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums für eine 

Einwegkunststoffverbots-Verordnung  

Ihr Schreiben vom 17.04.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr Schreiben und die damit eingeräumte Gelegenheit, zu dem 

Referentenentwurf einer Verordnung über das Verbot des Inverkehrbringens von 

bestimmten Einwegkunststoffprodukten und von Produkten aus oxo-abbaubarem 

Kunststoff Stellung zu nehmen. Zum Entwurf der Verordnung möchte ich Ihnen 

folgende Anmerkungen machen und Änderungsvorschläge unterbreiten: 

 Zur Einführung eines materialbezogenen Verbots für Produkte aus oxo-

abbaubaren Kunststoffen 

Das mit der Richtlinie (EU) 2019/904 vorgelegte Verbot des Inverkehrbrin-

gens oxo-abbaubarer Produkte durchbricht die bisherige Systematik der ab-

fallwirtschaftlichen Produktverantwortung. Die Einführung eines Inverkehr-

bringungsverbots für Produkte aus Kunststoff, denen Zuschlagstoffe zuge-

setzt wurden, die einen Zerfall des Materials durch Oxidation hervorrufen sol-

len, ist derart unspezifisch, dass dieses Verbot nicht vollziehbar ist. Ebenso 

fehlt es an einer Festlegung von Prüfmethoden, welche die Oxo-

Abbaubarkeit sicher feststellen lassen. 

Zur praktischen Umsetzung des Verbots sollte das Verbot aus systemati-

schen Gründen insofern auch im Chemikalienrecht, respektive der REACH-

VO verankert werden. Insofern sollte der Bund die Einreichung eines Be-

schränkungsvorschlags für das Inverkehrbringen von oxo-abbaubaren Kunst-

stoffen bei der europäischen Chemikalienagentur prüfen. Letztlich ist nicht 
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nur das Inverkehrbringen entsprechender Produkte zu unterbinden, sondern 

auch die Herstellung oxo-abbaubarer Kunststoffmaterialien sollte innerhalb 

der EU eingestellt werden. Auf diese Weise kann bereits durch die fehlende 

Registrierung von Einsatzstoffen bei der Herstellen entsprechender Produkte 

auf die Umsetzung eines solchen Verbots hingewirkt werden. In diesem Zu-

sammenhang ist auch zu beachten, dass auch biologisch abbaubaren Kunst-

stoffen unter Umständen Zuschlagstoffe zugegeben werden, um einen oxida-

tiven Abbau der Kunststoffstruktur zu befördern, was einen Aufschluss durch 

Mikroorganismen im Folgenden erleichtern soll. Nichts desto trotz haben 

auch in diesem Fall die zugegebenen Zuschlagstoffe in Form von Schwerme-

tallverbindungen keinen positiven Effekt auf die Umwelt, sodass ein Verbot 

auch solcher Materialien begründbar wäre. 

 Zu §§ 2,3: Definition biologisch abbaubarer Kunststoff: 

„biologisch abbaubarer Kunststoff“: ein Kunststoff, der physikalisch und bio-

logisch zersetzt werden kann, sodass er sich letztlich in Kohlendioxid (CO2), 

Biomasse und Wasser aufspaltet und gemäß den europäischen Normen für 

Verpackungen durch Kompostierung und anaerobe Zersetzung verwertbar 

ist“  

Begründung 

Der vom BMU vorgelegte Entwurf ist in Bezug auf das Inverkehrbringungs-

verbot für oxo-abbaubarer Kunststoffe unserer Ansicht nach nicht konkret 

genug.  

Gemäß § 2 Nr. 3 der VO gilt als oxo-abbaubarer Kunststoff: 

Kunststoff, der Zusatzstoffe enthält, die durch Oxidation einen Zerfall des 

Kunststoffs in Mikropartikel oder einen chemischen Abbau herbeiführen  

Diese Definition ist nicht ausreichend als Abgrenzung zu biologisch Abbauba-

ren Kunststoffen gemäß Art. 3 Nr. 16 der Richtlinie (EU) 2019/904. Insofern 

sollte diese Definition ergänzt werden. Behelfsweise könnte dadurch ein 

Nachweis über das Vorliegen eines oxo-abbaubaren Kunststoffs in Abgren-

zung zu einem biologisch abbaubaren Kunststoff erwirkt werden und somit 

ein Verbot des Inverkehrbringens vollzogen werden. 

 Zu A. Problem und Ziel: 

Ergänzung dieses Abschnittes um die generelle Problematik von Einwegarti-

keln, auch wenn diese aus alternativen Materialien bestehen. Einordnung der 

Verordnung als Zwischenschritt zur langfristigen Umsetzung der Ziele einer 

kreislauffähigen Wirtschaft. 

Begründung 
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Um dem hohen Abfallaufkommen und dem in diesem Abschnitt formulierten 

Problem der Vermüllung der Umwelt zu begegnen sowie den Zielen des neu-

en Aktionsplanes für die Kreislaufwirtschaft Rechnung zu tragen, empfiehlt es 

sich, eine generelle Skepsis gegenüber Einwegprodukten zum Ausdruck zu 

bringen. Auch wenn diese aus alternativen Materialien, insbesondere biolo-

gisch abbaubaren Kunststoffen bestehen. Für die Transformation von einer 

linearen zu einer kreislauffähigen Wirtschaft bedarf es das schrittweise aber 

konsequente Verfolgen von Mehrweglösungen und geschlossenen Material-

kreisläufen als oberste Priorität. Die mit dieser Stellungnahme geforderte 

Ausnahme des Inverkehrbringungsverbot von biologisch abbaubaren Kunst-

stoffen ist demnach als Zwischenschritt zu verstehen, bis weitere flankieren-

de Maßnahmen im Einsatz sind, um lineare Materialströme weiter einzu-

dämmen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Dieses Dokument wurde am 12. Mai 2020 durch  schlussgezeichnet und ist ohne 

Unterschrift gültig. 
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